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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		welche	finanziellen	Mittel	für	die	Sanierung	bzw.	den	Neubau	des	Gebäudebe-
standes des Landes seit 2011 in den Jahresrechnungen verausgabt wurden, im 
Haushalt	2022	vorgesehen	sind	und	ab	2022	ff.	 in	der	Mittelfristigen	Finanz-
planung des Landes stehen;

2.		wie	Vermögen	und	Bau	personell	ausgestattet	war	bzw.	ist	(jeweils	Stellenzahl	
laut	Haushaltsplan	 und	 tatsächlich	 vorhandenes	 Personal	 [MAK]	 je	 Jahr	 seit	
2011 bzw. ab 2022 geplant angeben.);

3.		welche	Maßnahmen	(Sanierung/Neubau)	am	Gebäudebestand	des	Landes	Ba-
den-Württemberg	 seit	 2011	 abgeschlossen	wurden	 (Aufteilung	nach	Neubau/
Sanierung	 jeweils	 mit	 Beginn	 und	 Ende	 der	 Maßnahme	 sowie	 ursprünglich	
geschätzten	 und	 tatsächlich	 verausgabten	Kosten	mit	 expliziter	Nennung	 der	
Maßnahmen,	die	90	%	der	Baukosten	ausmachen,	die	restlichen	10	%	der	Kos-
ten	können	unter	einem	Sammelposten	zusammengefasst	werden.);

4.		welche	Maßnahmen	am	Gebäudebestand	des	Landes	Baden-Württemberg	ak-
tuell	durchgeführt	werden	(Aufteilung	nach	Neubau/Sanierung	jeweils	mit	Be-
ginn	und	erwartetem	Ende	der	Maßnahme	sowie	mit	bereits	verausgabten	Mit-
teln,	ursprünglich	und	aktuell	geschätzten	Gesamtkosten	und	noch	im	Haushalt	
vorhandener	nicht	verausgabter	Mittel	mit	expliziter	Nennung	der	Maßnahmen,	
die	 90	%	der	Baukosten	 ausmachen,	 die	 restlichen	10	%	der	Kosten	 können	
unter	einem	Sammelposten	zusammengefasst	werden.);
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 5.		welche	dieser	Maßnahmen	nach	Art.	91b	GG	realisiert	wurden	bzw.	werden	
sowie	welche	Gebäude	von	privaten	Sponsoren	neugebaut	bzw.	saniert	wur-
den	 bzw.	 werden,	 mit	 den	 jeweiligen	 Gesamtkosten	 sowie	 dem	 Anteil	 des	
Landes;

	 6.		welche	Maßnahmen	(Sanierung/Neubau)	plant	sie	in	2022	oder	später	zu	be-
ginnen	 (Aufteilung	 nach	 Neubau/Sanierung	 jeweils	 mit	 geplantem	 Beginn	
und	erwartetem	Ende	der	Maßnahme	sowie	aktuell	geschätzten	Gesamtkosten	
und	im	Haushalt	2022,	Mittelfristigen	Finanzplanung,	etc.	dafür	eingestellter	
Mittel	unter	expliziter	Nennung	der	Maßnahmen,	die	90	%	der	Baukosten	aus-
machen,	die	 restlichen	10	%	der	Kosten	können	unter	einem	Sammelposten	
zusammengefasst	werden.);

	 7.		welche	dieser	Maßnahmen	nach	Art.	91b	GG	realisiert	wurden	bzw.	werden	
sowie	welche	Gebäude	von	privaten	Sponsoren	neugebaut	bzw.	saniert	wur-
den	 bzw.	 werden,	 mit	 den	 jeweiligen	 Gesamtkosten	 sowie	 dem	 Anteil	 des	
Landes;

	 8.		welche	Maßnahmen	sich	darüber	hinaus	in	der	politischen	Diskussion	befin-
den	 (kurze	 Nennung	 der	Maßnahmen,	 grobe	 Kostenschätzung,	 grober	 Ver-
wirklichungszeitraum);

	 9.		mit	welchem	Ansatz	 sich	der	Gebäudebestand	getrennt	nach	einzelnen	Uni-
versitäten,	 einzelnen	Universitätsklinika,	 einzelnen	Hochschulen	 sowie	Mu-
seen/Theater	und	weiteren	Gebäuden	des	Landes	in	der	Vermögensrechnung	
befindet;	

10.		welches	 jeweils	 die	Gebäudeversicherungswerte	 zum	 1.	 Januar	 2003	waren	
bzw.	die	Anstellungskosten	von	nach	2003	fertiggestellten	Gebäuden	für	diese	
Positionen	im	Gebäudebestand	sind;

11.		welchen	dringenden	Handlungsbedarf	sie	am	Gebäudebestand	hinsichtlich	der	
Verminderung des Energieverbrauchs sieht;

12.		wo	sie	den	dringendsten	Handlungsbedarf	sieht,	um	den	Gebäudebestand	des	
Landes ausreichend zu sanieren bzw. auszubauen.

13.4.2022

Hagel,	Dr.	Schütte,	Wald
und	Fraktion

Beg r ü n d u n g

Mit	 diesem	Antrag	 soll	 eine	Übersicht	 geschaffen	werden,	wie	 sich	 das	 Invest-
ment	des	Landes	in	den	Gebäudebestand	in	den	letzten	Jahren	entwickelt	hat	und	
welchen	Bedarf	sie	zukünftig	finanziell	und	personell	sieht.
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S t e l l u n g n a hme

Mit	Schreiben	vom	4.	Mai	2022	Nr.	FM4-3312-16/1/4	nimmt	das	Ministerium	für	
Finanzen	in	Abstimmung	mit	dem	Ministerium	für	Umwelt,	Klima	und	Energie-
wirtschaft	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		welche	finanziellen	Mittel	für	die	Sanierung	bzw.	den	Neubau	des	Gebäudebe-
standes des Landes seit 2011 in den Jahresrechnungen verausgabt wurden, im 
Haushalt	2022	vorgesehen	sind	und	ab	2022	ff.	in	der	Mittelfristigen	Finanz-
planung des Landes stehen;

Zu 1.:

Ausgaben	für	die	Sanierung	bzw.	den	Neubau	des	Gebäudebestandes	des	Landes	
seit 2011:

Im	Staatshaushaltsplan	2022	sind	für	die	Sanierung	(S)	bzw.	den	Neubau	(N)	des	
Gebäudebestandes	des	Landes	im	Kapitel	1208	(Staatlicher	Hochbau)	Haushalts-
ansätze	von	insgesamt	1	302,6	Mio.	Euro	etatisiert.	

In	der	Mittelfristigen	Finanzplanung	sind	für	das	Jahr	2023	rd.	1	311,8	Mio.	Euro,	
für	das	Jahr	2024	rd.	1	231,7	Mio.	Euro	und	für	das	Jahr	2025	rd.	1	234,3	Mio.	
Euro ausgewiesen. 

Das	Ausgabesoll	kann	sich	im	Laufe	der	Haushaltsjahre	aufgrund	von	Finanzie-
rungsbeiträgen	der	Europäischen	Union	(EFRE),	des	Bundes	(Art.	91b	GG),	der	
Gemeinden,	Dritter	oder	Zuführungen	aus	dem	Allgemeinen	Grundstock	erhöhen.	

2.		wie	Vermögen	und	Bau	personell	ausgestattet	war	bzw.	ist	(jeweils	Stellenzahl	
laut	Haushaltsplan	und	tatsächlich	vorhandenes	Personal	[MAK]	je	Jahr	seit	
2011 bzw. ab 2022 geplant angeben.);

Zu 2.:

Die	personelle	Ausstattung	des	Landesbetriebs	Vermögen	und	Bau	Baden-Würt-
temberg	(VB-BW)	hat	sich	in	den	Jahren	2011	bis	2022	wie	folgt	entwickelt:
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3.		welche	Maßnahmen	(Sanierung/Neubau)	am	Gebäudebestand	des	Landes	Ba-
den-Württemberg	 seit	 2011	 abgeschlossen	 wurden	 (Aufteilung	 nach	 Neubau/
Sanierung	 jeweils	 mit	 Beginn	 und	 Ende	 der	 Maßnahme	 sowie	 ursprünglich	
geschätzten	 und	 tatsächlich	 verausgabten	Kosten	mit	 expliziter	Nennung	 der	
Maßnahmen,	die	90	%	der	Baukosten	ausmachen,	die	restlichen	10	%	der	Kos-
ten	können	unter	einem	Sammelposten	zusammengefasst	werden.);

Zu 3.:

Für	die	Beantwortung	der	Ziffern	3	bis	7	werden	ausschließlich	investive,	soge-
nannte	Große	Baumaßnahmen	mit	Gesamtbaukosten	größer	2,0	Millionen	Euro	
betrachtet,	die	im	Kapitel	1208	als	Einzeltitel	etatisiert	sind.	Darüber	hinaus	wer-
den	durch	den	Landesbetrieb	VB-BW	eine	Vielzahl	kleinerer	Maßnahmen	sowie	
der	regelmäßige	Bauunterhalt,	der	auch	Große	Bauunterhaltsmaßnahmen	mit	Ge-
samtbaukosten	 größer	 2,0	Millionen	Euro	 einschließt,	 bei	 den	 rund	8	 000	Lan-
desgebäuden	 und	 zahlreichen	Anmietungen	 umgesetzt.	 Eine	Aufzählung	 dieser	
Maßnahmen	ist	aufgrund	des	enormen	Umfangs	und	damit	verbundener	Einzelab-
fragen	bei	den	zuständigen	Ämtern	des	Landesbetriebs	VB-BW	mit	vertretbarem	
Aufwand	in	der	zur	Verfügung	stehenden	Zeit	nicht	leistbar.

Die	Angaben	zu	den	einzelnen	Projekten	werden	in	der	Tiefe	bereitgestellt,	wie	
es	aufgrund	des	enormen	Umfangs	mit	vertretbarem	Aufwand	innerhalb	der	Frist	
leistbar	war.	Die	Auswertung	erfolgt	daher	ab	dem	Jahr	2016.	Seit	2016	wurden	
167	Große	Baumaßnahmen	mit	etatisierten	Gesamtbaukosten	(GBK)	in	Höhe	von	
rd.	2,56	Mrd.	Euro	übergeben.
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4.		welche	Maßnahmen	am	Gebäudebestand	des	Landes	Baden-Württemberg	ak-
tuell	durchgeführt	werden	(Aufteilung	nach	Neubau/Sanierung	jeweils	mit	Be-
ginn	und	erwartetem	Ende	der	Maßnahme	sowie	mit	bereits	verausgabten	Mit-
teln,	ursprünglich	und	aktuell	geschätzten	Gesamtkosten	und	noch	im	Haushalt	
vorhandener	 nicht	 verausgabter	 Mittel	 mit	 expliziter	 Nennung	 der	 Maßnah-
men,	die	90	%	der	Baukosten	ausmachen,	die	restlichen	10	%	der	Kosten	kön-
nen	unter	einem	Sammelposten	zusammengefasst	werden.);

Zu 4.:

Im	Folgenden	werden	die	Großen	Baumaßnahmen	dargestellt,	die	im	StHPl	2022	
etatisiert	 sind,	 für	 die	 das	Ministerium	 für	 Finanzen	 die	Baufreigabe	 erteilt	 hat	
und	die	sich	somit	in	der	Durchführung	befinden:
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Aktuell	sind	103	Große	Baumaßnahme	mit	etatisierten	Gesamtbaukosten	(GBK)	
in	Höhe	von	rd.	2,01	Mrd.	EUR	in	der	Baudurchführung.

Für	 die	 Realisierung	 der	 Großen	 Baumaßnahmen	mit	 Gesamtbaukosten	 größer	
2,0	Mio.	Euro	stehen	 im	Staatshaushaltsplan	2022	Kapitel	1208	Mittel	 in	Höhe	
von	639,7	Millionen	EUR	zur	Verfügung.	Bis	einschließlich	26.	April	2022	wur-
den	hiervon	rd.	139	Millionen	EUR	verausgabt.

5.		welche	 dieser	Maßnahmen	 nach	Art.	 91b	GG	 realisiert	wurden	 bzw.	werden	
sowie	welche	Gebäude	von	privaten	Sponsoren	neugebaut	bzw.	saniert	wurden	
bzw.	werden,	mit	den	jeweiligen	Gesamtkosten	sowie	dem	Anteil	des	Landes;

Zu 5.:

Maßnahmen,	die	im	Rahmen	einer	Förderung	nach	Art.	91b	GG	durch	den	Bund	
gefördert	werden,	werden	gemäß	§	9	Abs.	1	der	Ausführungsvereinbarung	For-
schungsbauten	 an	 Hochschulen	 einschließlich	 Großgeräten	 (AV-FuG)	 vom	 
21.	Mai	2007	grundsätzlich	zu	jeweils	50	Prozent	durch	den	Bund	und	50	Prozent	
durch	 das	 Land	 finanziert.	 Auf	 eine	 tabellarische	 Auflistung	 der	 Landesanteile	
wird daher verzichtet.

Darstellung	der	Maßnahmen	 im	Rahmen	der	Förderung	nach	Art.	 91b	GG,	 die	
seit 2016 abgeschlossen wurden:
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Darstellung	der	Maßnahmen	 im	Rahmen	der	Förderung	nach	Art.	 91b	GG,	 die	
aktuell	durchgeführt	werden:

Folgende	Maßnahmen	werden	aktuell	im	Rahmen	einer	Schenkung	durch	private	
Sponsoren	neugebaut	und	sind	nicht	im	Einzelplan	12	bei	Kapitel	1208	etatisiert:

•	 Neubau	des	Hörsaal-	und	Lernzentrums	für	die	Universität	Heidelberg
•	 Neubau	InformatiKOM	für	die	Universität	Karlsruhe
•	 Neubau	Texoversum	für	die	Hochschule	Reutlingen

Im	Rahmen	einer	Schenkung	bereits	fertiggestellt	wurde	der	Neubau	Mathemati-
kon	für	die	Universität	Heidelberg.	

Die	betroffenen	Sponsoren	äußern	sich	grundsätzlich	nicht	zu	Kosten,	die	durch	
die	Realisierung	einer	Schenkung	entstehen.

6.		welche	Maßnahmen	(Sanierung/Neubau)	plant	sie	 in	2022	oder	später	zu	be-
ginnen	(Aufteilung	nach	Neubau/Sanierung	jeweils	mit	geplantem	Beginn	und	
erwartetem	Ende	der	Maßnahme	sowie	aktuell	geschätzten	Gesamtkosten	und	
im	Haushalt	2022,	Mittelfristigen	Finanzplanung,	etc.	dafür	eingestellter	Mittel	
unter	expliziter	Nennung	der	Maßnahmen,	die	90	%	der	Baukosten	ausmachen,	
die	restlichen	10	%	der	Kosten	können	unter	einem	Sammelposten	zusammen-
gefasst werden.);

Zu 6.:

Im	Folgenden	werden	die	Großen	Baumaßnahmen	dargestellt,	die	im	Staatshaus-
haltsplan	2022	etatisiert	sind,	sich	in	Planung	befinden	und	die	Baufreigabe	noch	
nicht	erteilt	wurde	(s.	hierzu	auch	Hinweis	unter	Ziff.	3):
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Aktuell	sind	64	Große	Baumaßnahmen	mit	etatisierten	Gesamtbaukosten	(GBK)	
in	Höhe	von	rd.	1,32	Mrd.	Euro	in	der	Planung.

7.		welche	 dieser	Maßnahmen	 nach	Art.	 91b	GG	 realisiert	wurden	 bzw.	werden	
sowie	welche	Gebäude	von	privaten	Sponsoren	neugebaut	bzw.	saniert	wurden	
bzw.	werden,	mit	den	jeweiligen	Gesamtkosten	sowie	dem	Anteil	des	Landes;

Zu	7.:

Folgende	Maßnahme	wird	im	Rahmen	der	Förderung	nach	Art.	91b	GG	2022	be-
gonnen:

•	 	Heidelberg,	 Universitätsklinikum,	 INF	 220	 Turm,	 Rechtsmedizin/Pathologie,	
HeiCINN,	1.	Bauabschnitt,	GBK	47	400	000

Folgende	Maßnahme	soll	2022	im	Rahmen	einer	Schenkung	durch	private	Spon-
soren	neugebaut	werden	und	ist	nicht	im	Einzelplan	12	bei	Kapitel	1208	etatisiert:

•	 Neubaus	eines	Kindertumorzentrums	für	das	Universitätsklinikum	Heidelberg

Die	betroffenen	Sponsoren	äußern	sich	grundsätzlich	nicht	zu	Kosten,	die	durch	
die	Realisierung	einer	Schenkung	entstehen.

8.		welche	Maßnahmen	sich	darüber	hinaus	in	der	politischen	Diskussion	befinden	
(kurze	 Nennung	 der	 Maßnahmen,	 grobe	 Kostenschätzung,	 grober	 Verwirkli-
chungszeitraum);

Zu 8.:

Die	 Staatliche	 Vermögens-	 und	 Hochbauverwaltung	 Baden-Württemberg	 setzt	
die	von	den	Nutzern	gemeldeten	und	von	den	Fachressorts	genehmigten	und	in-
nerhalb	ihres	jeweiligen	Zuständigkeitsbereichs	priorisierten	Bedarfe	dementspre-
chend	und	 in	Abhängigkeit	 der	finanziellen	Möglichkeiten	 um.	Bei	 der	Umset-
zung	dieser	Bedarfe	liegt	der	Schwerpunkt	auf	der	Erhaltung	und	Instandsetzung	
des	Gebäudebestandes	und	der	Vermeidung	von	weiterem	Flächenverbrauch	und	
zusätzlichen	Betriebskosten.

Mit	Blick	auf	die	Klimaschutzziele	des	Landes	und	der	im	Koalitionsvertrag	fest-
geschriebenen	 effizienteren	 Nutzung	 der	 Gebäudeflächen	 zur	 Begrenzung	 des	
Ressourcen-	und	Energieverbrauchs	sind	aus	Sicht	des	Ministeriums	für	Finanzen	
grundsätzlich	und	in	allen	Bereichen	flächensparende	Unterbringungskonzepte	
zu	entwickeln.

Zu	Diskussionen	 im	politischen	Raum	führen	häufig	mögliche	Baumaßnahmen,	
die	 aufgrund	 neuer	 oder	 zusätzlicher	 Bedarfe	 gewünscht	 oder	 notwendig	 sind.	
Aussagen	zu	Kosten	oder	Terminen	von	Baumaßnahmen	sind	erst	möglich,	wenn	
ein	entsprechender	Verfahrens-	und	Planungsstand	erreicht	 ist.	Maßnahmen,	die	
sich	in	der	politischen	Diskussion	befinden,	weisen	üblicherweise	keinen	entspre-
chenden	Stand	vor.

9.		mit	welchem	Ansatz	sich	der	Gebäudebestand	getrennt	nach	einzelnen	Univer-
sitäten,	 einzelnen	 Universitätsklinika,	 einzelnen	 Hochschulen	 sowie	 Museen/
Theater	und	weiteren	Gebäuden	des	Landes	in	der	Vermögensrechnung	befin-
det;

Zu	9.:

Zum	31.	Dezember	2021	wies	die	Anlagenbuchhaltung	einen	Buchwert	 für	alle	
landeseigenen	Gebäude	in	Baden-Württemberg	in	Höhe	von	8	145	014	694	Euro	
aus.	Die	auf	die	Universitäten	und	Universitätskliniken	entfallenden	Werte	 sind	
nachfolgend	dargelegt.
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        Universitäten   Universitätsklinika

VB-BW	Amt	Freiburg	 	 530	066	913	EUR		 	 341	385	097	EUR
VB-BW	Amt	Karlsruhe	 	 208	663	691	EUR
VB-BW	Amt	Konstanz	 	 193	750	976	EUR
VB-BW	Amt	Ludwigsburg	 	 	 	 1	981	881	EUR
VB-BW	Amt	Mannheim	Heidelberg	 363	976	880	EUR		 	 437	815	229	EUR
VB-BW	Amt	Stuttgart	 	 420	009	936	EUR
VB-BW	Amt	Tübingen	 	 308	618	219	EUR		 	 491	827	970	EUR
VB-BW	Amt	Ulm		 	 301	819	392	EUR		 	 309	805	736	EUR

Eine	 weitere	 Differenzierung	 nach	 einzelnen	 Nutzungsarten	 war	 aufgrund	 des	
Umfangs	mit	vertretbarem	Aufwand	innerhalb	der	Frist	nicht	leistbar.	

10.		welches	 jeweils	 die	Gebäudeversicherungswerte	 zum	1.	 Januar	 2003	waren	
bzw.	die	Anstellungskosten	von	nach	2003	fertiggestellten	Gebäuden	für	diese	
Positionen	im	Gebäudebestand	sind;

Zu 10.:

Eine	nutzungsspezifische	Auswertung	der	Versicherungswerte	der	vom	Landes-
betrieb	VB-BW	bewirtschafteten	Landesgebäude	und	der	Universitäten	 ist	nicht	
verfügbar.

Im	Jahr	2003	summierten	sich	die	Gebäudeversicherungswerte	landeseigener	Ge-
bäude	einschließlich	Gebäuden	in	kirchlicher	Nutzung,	für	die	das	Land	die	Bau-
last	trägt,	auf	rund	17,5	Milliarden	Euro.	Bis	zum	Jahr	2021	haben	sich	die	Versi-
cherungswerte	auf	rund	33,1	Milliarden	Euro	nahezu	verdoppelt.	In	den	Verände-
rungen	sind	alle	Zu-	und	Abgänge	sowie	Wertveränderungen	und	entsprechende	
Neubauten	bzw.	Investitionen	berücksichtigt.	

Hinzu	kommen	weitere	Versicherungswerte	insbesondere	der	Universitätsklinika	
und	 grundsätzlich	 der	 Landesbetriebe	 nach	 §	 26	 LHO.	 Gemäß	 den	 Haushalts-
grundsätzen	 zur	 zentralen	 Veranschlagung	 der	 Betriebskosten	 durch	 die	 Staat-
liche Vermögens- und Hochbauverwaltung sind der Landtag, die Landesbetriebe 
nach	§	26	LHO	und	Einrichtungen,	deren	Aufwand	ganz	oder	überwiegend	von	
Dritten	ersetzt	wird,	für	die	Bewirtschaftung	und	damit	auch	für	die	Gebäudever-
sicherung	der	überlassenen	Gebäude	eigenständig	verantwortlich.

11.		welchen	 dringenden	 Handlungsbedarf	 sie	 am	 Gebäudebestand	 hinsichtlich	
der Verminderung des Energieverbrauchs sieht;

Zu 11.:

Der	 Landesbetrieb	 VB-BW	 betreut	 knapp	 8	000	 landeseigene	 Gebäude	 unter-
schiedlichster	Nutzung.	Für	rund	ein	Drittel	der	Gebäude	besteht	Denkmalschutz-
eigenschaft.	 Um	 die	 Klimaschutzziele	 der	 Landesverwaltung	 zu	 erreichen,	 ist	
eine	Beschleunigung	 der	 energetischen	 Sanierung	 und	Modernisierung	 des	 lan-
deseigenen	 Gebäudebestands	 erforderlich.	 Dabei	 ist	 neben	 der	 Verminderung	
des	 Energieverbrauchs	 vor	 allem	 die	 Umstellung	 auf	 eine	 klimaneutrale	 Ener-
gieversorgung	notwendig.	Die	energetische	Sanierung	von	Gebäuden	erfolgt	als	
wichtiges	Handlungsfeld	 im	Rahmen	der	Energie-	und	Klimaschutzstrategie	 für	
landeseigene	Liegenschaften.	Bereits	 2012	war	 dieser	Bereich	 im	Energie-	 und	
Klimaschutzkonzept	 für	 landeseigene	 Liegenschaften	 ein	 zentraler	 Bestandteil.	
Seitdem	wurde	 eine	 Vielzahl	 von	 unterschiedlichen	 energetischen	Maßnahmen	
realisiert.	Dadurch	wurde	auch	die	 im	Energie-	und	Klimaschutzkonzept	veran-
kerte	Verminderung	des	CO2-Ausstoßes	in	Landesliegenschaften	um	40	Prozent	
bis	2020	im	Vergleich	zum	Jahr	1990	erreicht.	Im	Jahr	2020	wurde	das	Energie-	
und	Klimaschutzkonzept	nochmals	verschärft.	Dieses	Konzept	ist	ausführlich	im	
2021	veröffentlichten	Energiebericht	2020	dargestellt	(Link: https://fm.baden-wu-
erttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/
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pid/energiebericht-2020-veroeffentlicht-1/).	 In	 Zusammenhang	 mit	 der	 1.	 No-
vellierung	des	Klimaschutzgesetzes	Baden-Württemberg	und	dem	Beschluss	des	
Landtages	vom	6.	Oktober	2021	zum	Beitrag	der	Landesliegenschaften	zur	kli-
maneutralen	Landesverwaltung	bis	2030	 (Drucksache	17/944-7)	wird	das	Ener-
gie-	und	Klimaschutzkonzept	für	landeseigene	Liegenschaften	aktuell	umfassend	
fortgeschrieben.	

12.		wo	sie	den	dringendsten	Handlungsbedarf	sieht,	um	den	Gebäudebestand	des	
Landes ausreichend zu sanieren bzw. auszubauen.

Zu 12.:

Mit	 verschiedenen	 Sanierungsprogrammen	 und	 der	 strukturellen	 Erhöhung	 der	
Haushaltsmittel	 (s.	Ziff.	1)	konnte	 in	den	 letzten	Jahren	das	Sanierungsvolumen	
deutlich	 erhöht	 und	die	Bausubstanz	der	 landeseigenen	Gebäude	und	baulichen	
Anlagen	 verbessert	 werden.	 Die	 dem	 Geschäftsbereich	 des	 Ministeriums	 für	
Finanzen	 zugeordneten	 baulichen	Anlagen	weisen	 trotz	 des	 gesteigerten	 Sanie-
rungsvolumens	einen	erheblichen	Bedarf	bzgl.	der	baulichen	Sanierung	und	Mo-
dernisierung	des	Bestands	auf.	Bzgl.	zukünftiger	Mittelbedarfe	 ist	die	Baupreis-
entwicklung	zu	berücksichtigen.

Die	Bestandserhaltung	hat	oberste	Priorität.	Bei	begrenzten	Haushaltsmitteln	gilt	
für	 solides	Wirtschaften	 grundsätzlich	 die	Maßgabe:	 „Sanierung	 und	Erhaltung	
sowie	Flächeneinsparung	gehen	vor	Ausbau“.	

Um	die	aktuellen	Herausforderungen	bzgl.	einer	wirtschaftlichen	und	klimaneu-
tralen	Entwicklung	des	landeseigenen	Immobilienbestands	zu	bewältigen,	ist	die	
Auseinandersetzung	 mit	 u.	 a.	 folgenden	 flankierenden	 Handlungsfeldern	 unab-
dingbar:

•	 	Effizientes	Flächenmanagement	–	Verringerung	des	Flächenverbrauchs	durch	
Synergien	 in	 der	 Gebäudenutzung	 und	 durch	 digitale	 Transformation	 (neue	
Formen	der	Arbeitsorganisation	sowie	 im	Hochschulbau	durch	digitale	Lehr-	
und	Lernformate).

•	 	Vorrangige	Priorisierung	 energetisch	wirksamer	Maßnahmen	und	 von	Sanie-
rungsmaßnahmen	gegenüber	Neubaumaßnahmen	ggf.	zu	Lasten	von	regulären	
Unterbringungsmaßnahmen.

•	 	Weiterentwicklung	 der	 Digitalisierung	 der	 Bau-	 und	 Liegenschaftsprozesse.	
Die	 Planungs-	 und	Bauprozesse	 sowie	 die	 am	Bau	 beteiligte	mittelständisch	
geprägte	Bauwirtschaft	in	Baden-Württemberg	sollen	stärker	miteinander	digi-
tal	vernetzt	werden.	Dazu	sollen	u.	a.	die	Potenziale	des	Building	Information	
Modeling	(BIM)	genutzt	werden.

•	 	Sicherstellung	 der	 zukünftigen	 Leistungsfähigkeit	 durch	 verstärkte	 Anstren-
gungen	im	Bereich	der	Ausbildung,	der	Fortbildung,	der	Personalrekrutierung	
und	der	langfristigen	Bindung	von	Personal.

	 Außerhalb	des	Einflussbereichs	der	VBV:

•	 	Erhöhung	der	Leistungsfähigkeit	der	planenden	Berufe	und	der	Bauwirtschaft.	

Sicherstellung	 von	 ausreichend	Fachkräften	 für	 alle	 Phasen	 der	Gebäudeerrich-
tung	sowie	des	Gebäudebetriebs.	Bereitstellung	flächendeckender	Ausbildungs-,	
Weiterbildungs-	und	Studienangebote	in	den	entsprechenden	Fachrichtungen.	

Dr.	Splett
Staatssekretärin
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